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Vorstandsbericht am 25.09.07 in Bad Boll

„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas“

„115 Jahre und kein bisschen müde“ – Der Verband blickt auf 115 Jahre zurück.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Am 31. Oktober 1892 nachmittags 4 Uhr fand im blauen Saale der Bürgerschule, welchen die Stadt Wittenberg zur Verfügung gestellt hatte, die Begrüßung der Teilnehmer statt. Es waren nicht nur Delegierte der meisten evangelischen Pfarrervereine Deutschlands erschienen, sondern auch eine große Zahl anderer Amtsbrüder, zum Teil Mitglieder von Bezirksvereinen, zum Teil Freunde der Sache, im ganzen etwa 80.“1 So beginnt M. Flaischlen, der Schriftführer des Tages, seinen Bericht über die Gründungsversammlung des Verbandes der Evangelischen Pfarrervereine in Deutschland.

Am 31.Oktober dieses Jahres wird unser Verband 115 Jahre alt. Ich nehme dies zum Anlass, in meinem diesjährigen Bericht zunächst auf die Geschichte unseres Verbandes zurückzublicken und dabei einige wichtige Stationen und Entwicklungen zu skizzieren. 

Der erste Pfarrverein wurde 1890 in Hessen gegründet. In den folgenden zwei Jahren bildeten sich weitere 16 Pfarrvereine. Mit Ausnahme von Württemberg waren sie alle in Wittenberg vertreten. Sie repräsentierten etwa 5000 Pfarrer. 13 Vereine traten dem Verband bereits bei der Gründungsveranstaltung bei. Weitere Vereine folgten in den nächsten Jahren. 

Heute zählen wir ca. 20500 Pfarrerinnen und Pfarrer in 22 Vereinen, die unser Verband innerhalb der EKD repräsentiert. In dieser Zahl sind aktive Pfarrerinnen und Pfarrer und Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand enthalten. In der EKD gibt es insgesamt 22636 aktive Pfarrerinnen und Pfarrer, 6357 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand kommen hinzu. Der Vergleich macht deutlich, dass damit der überwiegende Teil der Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKD (ca. 75 Prozent) durch den Verband vertreten wird. 

Es ist eine ernorme Entwicklung, die der Verband in diesen 115 Jahren genommen hat. Sie ist vor allem der guten Arbeit in den einzelnen Vereinen zu verdanken, die es im Lauf der Jahre immer besser verstanden haben, die Pfarrerinnen und Pfarrer anzusprechen und für ihre Arbeit zu gewinnen. 

Die Gründung der Vereine und des Verbandes fiel in eine Zeit gewaltiger Umwälzungen. Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts leitete in Deutschland einen enormen wirtschaftlichen und sozialen Wandel ein. Die Sozialerlasse Kaiser Wilhelms II. vom Frühjahr 1890 waren der konkrete Anstoß, dass sich einzelne Berufe zu Standesvertretungen zusammenschlossen. Auch in der Pfarrerschaft wurde der Wunsch laut, eine Interessenvertretung gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den kirchlichen Behörden zu bilden. Von Anfang an war man sich aber einig, „daß der Verein gerade durch sein Dasein und sein Wirken der Kirche dienen wollte ...“, wie Theodor Wahl in einem Vortrag das Selbstverständnis der Pfarrervereine beschrieb.2 Bereits in der Gründungsphase der einzelnen Vereine kam der Gedanke eines Zusammenschlusses der Einzelvereine zu einem Verband auf. Auch wenn aus den streng konfessionsgeprägten Landeskirchen Bayern und Hannover Bedenken kamen, so war der Wille doch stärker, sich über alles Trennende hinweg zusammenzuschließen. „Die Nöte der Zeit erfordern es, daß wir einig sind in allem, worin wir uns einig sein können.“ Aus dieser Einsicht heraus gründete man den Verband. „Hier wurde bereits“, so schreibt Martin Taatz zum 100-jährigen Jubiläum des Verbandes, „etwas deutlich von der mitwirkenden Rolle, die der Verband beim Streben nach einer Gemeinsamkeit der Landeskirchen in Deutschland während seines 100 jährigen Bestehens gespielt hat. Dieser Haltung, über alles Trennende hinweg einander die Hand zu reichen, entsprach der sehr bald formulierte Leitspruch: ‚In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.’“3
Das Drängen des Verbandes nach einem einheitlichen Pfarrergesetz setzt schon früh ein!
Vor allem nach dem Ende des 2. Weltkriegs nahm der Verband die aus den Pfarrervereinen kommenden Tendenzen auf eine größere Gemeinschaft der evangelischen Landeskirchen wieder auf. „In diesem Zusammenhang spielte das Drängen des Verbandes auf die Schaffung eines deutschen Pfarrergesetzes, in dem die Pflichten und Rechte des evangelischen Pfarrers festgelegt werden sollten, eine Rolle. Gerade im Fehlen eines solchen Gesetzes sah der Verband eine Quelle vieler Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten“, so Martin Taatz“.4
Nun ist für 2010 ein gemeinsames Pfarrergesetz in der EKD geplant. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits. Ich werde später noch ausführlicher darauf eingehen.

Starke Vereine stärken den Verband!

Trotz des starken Wunsches nach mehr Gemeinsamkeit unter den Pfarrern in den Kirchen in Deutschland wurde dennoch von Anfang an großer Wert darauf gelegt, dass die Vereine ihre Eigenständigkeit behielten. Bis heute gilt der Grundsatz: Der Verband kann nur so stark sein, wie es seine Mitgliedsvereine sind. Die Bedeutung der Vereine wird durch die starke Stellung deutlich, die ihnen die Satzung des Verbandes einräumt. Letztlich bestimmen die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsvereine über die Ausrichtung der Verbandsarbeit. Die hohe Bedeutung der Vereine unterstreicht auch noch einmal die Satzungsänderung, die wir heute beschließen wollen, bei der die Vorsitzendenkonferenz als neues Organ des Verbandes eingeführt werden soll.

Das Deutsche Pfarrerblatt ist die Auflagen stärkste theologische Fachzeitschrift in Deutschland!

Die Herausgabe eines eigenen Verbandsorgans gehörte schon bei der ersten Delegiertenversammlung zu den dort verabschiedeten „Grundsätzen für die Verbandsarbeit“. 1896 wurde schließlich „Der Pfarrerverein“ als „Organ des Verbandes deutscher Pfarrervereine“ gegründet. Ihm folgte ab dem Jahr 1900 das „Deutsche Pfarrerblatt“ als weiteres Organ. Die beiden Zeitschriften sollten auf der einen Seite den Zusammenhalt der Vereine im Verband stärken, auf der anderen Seite aber auch Sprachrohr sein für das, was die Pfarrer in Kirche und Gesellschaft bewegte. Heute ist das Deutsche Pfarrerblatt mit über 20 000 Exemplaren die Auflagen stärkste theologische Fachzeitschrift in Deutschland. 

Der Verband hatte von Anfang an ein besonderes Geschick bei der Finanzierung bewiesen. Bis zum 1. Weltkrieg, so lese ich in der Chronik, waren „Der Pfarrerverein“ und das „Deutsche Pfarrerblatt“ ein beachtlicher Wirtschafts-faktor für die sozialen Aktivitäten des Verbandes. Die beiden Blätter trugen sich durch Annoncen nicht nur selbst, sondern sie brachten auch noch einen erheblichen Überschuss ein, der für die Unterstützung von Pfarrwitwen, Pfarrwaisen und allein stehenden Pfarrtöchtern, nach dem 2.Weltkrieg auch für eine Studienhilfe für Pfarrerskinder im Osten diente.  

Die Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertage fördern die Gemeinschaft und greifen aktuelle Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft auf!

Von Anfang an gehörten „Deutsche Pfarrertage“, die zunächst noch „Verbandstage“ genannt wurden, zu einem wichtigen Bestandteil der Verbandsarbeit. Sie dienten auf der einen Seite der Förderung der Gemeinschaft und des Austausches. Mit den verhandelten Themen reagierte der Verband auf der anderen Seite auch auf neue Herausforderungen, die aus Kirche und Gesellschaft auf die Pfarrerschaft zukamen. So ist das bis heute geblieben. Bedingt durch die Kriegs- und Nachkriegszeit fanden von 1939 bis 1948 keine Deutschen Pfarrertage statt. 1949 knüpfte man aber dann mit der Einladung zum Deutschen Pfarrertag in Neustadt/Haardt an die Tradition an. „Auf ihm war die Mehrzahl (23) der deutschen evangelischen Pfarrervereine aus Ost und West vertreten. Angesichts der noch immer schwierigen Lebensverhältnisse in Deutschland war das ein bemerkenswerter Vorgang, so daß dieser erste Nachkriegspfarrertag als ein deutliches Zeichen für den lebendigen ‚Verbands-Willen’ der Pfarrervereine angesehen werden kann.“5
Während die Themen damals von der Frage eines Zusammenschlusses aller evangelischen Kirchen zu einem Kirchenbund (1918 noch während des Krieges in Eisenach), über die Fragen des Wirtschaftslebens und christlicher Ethik (1925 Hamburg), des Selbstverständnisses des Pfarrers in der „neuen Zeit“ (1919 Kassel-Wilhelmshöhe), seiner rechtlichen Stellung in den neuen Kirchenverfassungen (1926 Breslau) bis hin zur „Wahrung evangelischer Belange in der Öffentlichkeit“ (1930 Danzig) reichten, ging es bei den letzten Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertagen um „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ (2002 Kiel), „Reformatorischer Auftrag in einer neuen Weltordnung“ (2004 Magdeburg) und schließlich um „Ich weiß, woran ich glaube. – Halt und Perspektive in der Krise“ (Fulda 2006). 

Die Vorbereitungen für den Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertag vom 21. bis 24. September 2008 in Speyer kommen – auch dank des Engagements der Kolleginnen und Kollegen in der Pfalz – gut voran. Wir haben angesichts der Wertediskussion in unserem Land das Thema gewählt: „Was du nicht willst, dass man dir tu’ – Welche Werte braucht das Land?“ Ich lade Sie schon heute im Namen des Vereins Pfälzischer Pfarrerinnen und Pfarrer und des Verbandsvorstands herzlich zu dieser Tagung im kommenden Jahr ein.  

Die Arbeitsgemeinschaft der Pfarrervertretungen in der DDR als Kontrapunkt zum Verband für begrenzte Zeit!

Infolge der nach dem Krieg zunehmend vollzogenen Spaltung Deutschlands bildete sich in den 50er Jahren die „Arbeitsgemeinschaft der Pfarrervertretungen der DDR“, die sich nicht als Gegensatz zum bestehenden Verband verstand, sondern „eher als ein durch die politischen Verhältnisse verursachter ‚Kontrapunkt’, um den speziellen Herausforderungen in einer sozialistischen Gesellschaft gerecht zu werden.“6 Die östlichen Vereine hatten ja auch ihre Mitgliedschaft im Verband nie gekündigt, sondern sie ruhte oder erlosch, weil der Charakter als Verein verloren gegangen war. 

1991 wurden die früheren Vereine wieder neu gegründet und erneut ins Vereinsregister eingetragen. Als einziger hatte der Verein in der Kirchenprovinz Sachsen den Vereinsstatus behalten. Bei der Mitgliederversammlung 1991 in Coburg wurde der Beschluss „der erneuten Mitgliedschaft der Pfarrvereine in den Landeskirchen der neuen fünf Bundesländern“ gefasst. Gleichzeitig übernahm der Verband die Förderung des Pfarrhausarchivs und die Unterstützung des Ferienobjekts in Lubmin. Seit 1990 hatten die Arbeitsgemeinschaft und der Verbandsvorstand Gaststatus im jeweils anderen Gremium. Seit dieser Zeit wurden die Vorsitzenden in der Arbeitsgemeinschaft auch zur Vorsitzendenkonferenz eingeladen. Insgesamt kamen 1992 damit acht Vereine zu den 16 Vereinen hinzu. Dem Verband gehörten seit diesem Zeitpunkt 15300 Pfarrerinnen und Pfarrer an.   

Ich bin dem damaligen Vorstand und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Hans Herbst, sehr dankbar, die diese Integration so schnell und gut geschafft haben, so dass wir heute wieder als großer und starker Verband mit einer Stimme reden können. Dem damaligen 1. Vorsitzenden Claus Maier durfte ich gestern in Anerkennung seiner großen Verdienste um den Verband die Ehrenmedaille verleihen. 
Die Konferenz Europäischer Pfarrverbände fördert das Verständnis und das Zusammenwachsen in Europa!

1976 wurde der Vorsitzende des Verbandes, Werner Dettmar, zum Nordischen Pfarrertag in Savonlinna (Finnland) eingeladen. Während dieses Pfarrertages wurde vereinbart, nähere Beziehungen zwischen den Pfarrervereinen in Europa zu knüpfen. In den Jahren 1977 bis 1982 gab es mehrere Treffen von Vertretern der Pfarrervereine und Pfarrervertretungen aus verschiedenen europäischen Ländern, bei denen ein regelmäßiger Austausch und eine konkrete Zusammenarbeit vereinbart wurden. Das führte zur Gründung der „Konferenz europäischer Pfarrervereine und Pfarrervertretungen“ (KEP). 

Durch Europäische Pfarrerkongresse, die in der Regel im dreijährigen Turnus stattfinden, werden die Verbindungen der Pfarrerinnen und Pfarrer in Europa in besonderer Weise gestärkt. Der 1. Europäische Pfarrerkongress fand übrigens 1983 in Eisenach statt und zeigt das starke Engagement von Verband und damaliger Arbeitsgemeinschaft für ein besseres Verständnis und einen besseren Zusammenhalt in Europa. 

Der Präsident der KEP, unser Vorstandskollege Gerd Rainer Koch, wird zur aktuellen Arbeit der KEP, vor allem zum zurückliegenden Europäischen Pfarrerkongress in Torre Pellice, wieder einen eigenen Bericht im Anschluss an meine Ausführungen geben.

Die Evangelische Partnerhilfe braucht unsere solidarische Unterstützung!
In Zusammenhang mit den Kontakten zu den Pfarrerinnen und Pfarrern in Europa will ich in diesem Bericht auch wieder auf die Evangelische Partnerhilfe verweisen, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiern kann. Ich habe im letzten Jahr darüber berichtet, dass die Evangelische Partnerhilfe eine neue Struktur bekommen hat und nun als gemeinnütziger Verein arbeitet. 

Ein kurzer Blick zurück sei mir auch hier gestattet. 

Im Jahr 1957 wurde der Kirchliche Bruderdienst ins Leben gerufen. Er unterstützte über 35 Jahre hinweg die Pfarrerinnen und Pfarrer und die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien im Osten Deutschlands durch die solidarische Hilfe der Mitarbeitenden in den westlichen Kirchen. 233 Millionen DM konnten in dieser Zeit weitergegeben werden. Der Kirchliche Bruderdienst war von Anfang an als eine direkte Hilfe von Mensch zu Mensch ohne einen großen bürokratischen Aufwand gedacht.

Das ist auch 1993 so geblieben, als die Evangelische Partnerhilfe ins Leben gerufen wurde. Vor allem aus den Kirchen der neuen Bundesländer kam damals der Wunsch, die Hilfe, die sie über viele Jahre erhalten hatten, nun an die Mitarbeitenden in den Minderheitskirchen, vor allem in Osteuropa, weiterzugeben. 

Im vergangenen Jahr konnte die Solidaraktion ca. 2,5 Millionen Euro an Spenden erzielen. Unser Verband unterstützt diese Aktion von Anfang an und sieht darin ein wichtiges Merkmal geschwisterlicher Gemeinschaft. Er bittet auch weiterhin um das Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen.  

Der Pfarramtskalender – traditionell und modern.

Beim ersten Deutschen Pfarrertag nach dem Krieg 1949 in Neustadt/Haardt wurde der Beschluss gefasst, einen einheitlichen Amtskalender herauszugeben. Gerade ist die 58. Ausgabe mit einer Reihe von Neuerungen erschienen. Ich habe in meinem letzten Vorstandsbericht darüber informiert, dass wir in Abstimmung mit den Vereinsvorsitzenden eine Reihe von Änderungen für den Kalender 2008 vornehmen würden.

Kritik blieb nach dem Erscheinen des neuen Kalenders nicht aus. Das war uns im Vorstand bewusst, obwohl ich erfreulicher Weise auch viel Zustimmung höre. Der eine hätte dies gerne beibehalten und das andere hinzugefügt. Nur dicker und unhandlicher darf er dabei nicht werden! Ich habe in den vielen Jahren als Verbandsvorsitzender gelernt: Beim Pfarramtskalender wird man es nie allen Recht machen können. Mir gefällt die Neuausgabe. Für Anregungen sind unser Sachbearbeiter, Dr. Jörg Neijenhuis, und der Vorstand weiterhin dankbar.

Wir haben in der gestrigen Sitzung mit den Vereinsvorsitzenden vereinbart, dass wir Anfang des kommenden Jahres einen Aufruf im Deutschen Pfarrerblatt veröffentlichen werden, dass sich die Personen bei der Druckerei melden möchten, die eine gelochte Ausgabe des Pfarramtskalenders wünschen. Diese Ausgabe wird es aber nur als Extraausgabe geben. 

„Dem Pfarrhaus Würdigung verschafft“ – Das Pfarrhausarchiv in Eisenach.

„Dem Pfarrhaus Würdigung verschafft“ – so hatten wir das 80-jährige Jubiläum des Evangelischen Pfarrhausarchivs 2005 in Eisenach überschrieben.  

Die Gründung des Pfarrhausarchivs wurde 1925 auf dem Pfarrertag in Hamburg auf Initiative von Pfarrer August Angermann beschlossen und von diesem in der Folgezeit eingerichtet. Über die Zwischenstationen in Merseburg und Wittenberg fand es 1948 zunächst auf dem Hainstein und ab 1956 im Luther-haus in Eisenach seine endgültige Bleibe. Mit großem Eifer hat Angermann eine beeindruckende Zahl von Büchern, Handschriften, Stammbüchern, Briefen, Bildern und Münzen aus Pfarrhäusern zusammengetragen. 

Das Pfarrhausarchiv hatte von Anfang an zwei Schwerpunkte:

- die wissenschaftliche Arbeit und

- die Öffentlichkeitsarbeit durch eine ständige Ausstellung.

Im Lutherjahr 1996 konnte der Verband mit Hilfe neuester Technik und modernster Ausstellungsmethoden die Dauerausstellung „Eine Zeitreise durch das evangelische Pfarrhaus“ einrichten. 

In einer Vereinbarung von 2005 zwischen der Thüringischen Landeskirche und dem Verband wurde geregelt, dass die Pfarrhausausstellung 2010 in den Besitz der Landeskirche übergehen wird. Das Pfarrhausarchiv bleibt jedoch weiterhin das Eigentum des Verbandes.

Damit beende ich meinen Rückblick auf die Arbeit des Verbandes in den letzten 115 Jahren. Ich habe dabei versucht, Linien zu zeichnen, die sich bis in die Gegenwart durchziehen. Ich habe Schwerpunkte der Arbeit des Verbandes genannt, die bis heute gleich geblieben sind und wende mich nun einem Arbeitsbereich zu, der schon in der ersten Satzung des Verbandes an vorderer Stelle genannt wurde, jetzt aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Die zunehmende Bedeutung der Pfarrervertretung in der Arbeit der Vereine und des Verbandes. 

Nachdem in den 70er Jahren eine Reihe von Landeskirchen für ihren Bereich ein Pfarrervertretungsrecht geschaffen oder das bestehende neu gefasst haben, war auch bald der Wunsch vorhanden, sich über die landeskirchlichen Grenzen hinaus auszutauschen. 1976 wurde anlässlich des Deutschen Pfarrertages in München ein erster Versuch gestartet, der jedoch auf wenig Resonanz stieß. Im Frühjahr 1977 fand schließlich die erste Sitzung der Pfarrervertretungen statt. Dabei wurde angeregt, dass diese Gespräche unter dem Dach des Verbandes stattfinden sollten. Am 27.9.77 trafen sich die Vorsitzenden der Pfarrervertretungen und die Vereinsvorsitzenden unter der Federführung des Verbandes zu einer gemeinsamen Sitzung. Später fanden diese Gespräche regelmäßig in Fulda statt. Das Treffen aus Verbandsvorstand, Vereinsvorsitzenden und Vorsitzenden der Pfarrervertretungen hieß deshalb bald „Fuldaer Runde“.

Schon bei der 1. Sitzung 1977 wurde angeregt, dass sich der Verband gegenüber den Kirchenleitungen für eine Vereinheitlichung des Pfarrerdienstrechts im 

Blick auf

   a) die Angleichung der Besoldung, der Versorgung und Versicherung,

   b) den Übertritt von Pfarrern in andere Landeskirchen,   

   c) das Pensionsalter,

   d) den Theologennachwuchs, einschließlich Ausbildungs- und 

       Fortbildungsfragen,

   e) die Pfarrervertretungsfrage in den einzelnen Landeskirchen

stark machen sollte.

Die Anliegen, die 1977 genannt wurden, bewegen uns bis heute. Die gewünschten Angleichungen innerhalb der EKD sind aber leider nach wie vor noch nicht umgesetzt. 

Im Vorstand und auch in der Fuldaer Runde haben wir uns in diesem Jahr vor allem mit der Situation der Pfarrervertretung in den einzelnen Gliedkirchen und mit der Entwicklung auf der Ebene der EKD befasst. 

Eine wichtige Forderung unseres Verbandes nenne ich dabei gleich zu Beginn:

In den Gliedkirchen der EKD, in denen es noch keine Pfarrervertretung gibt, muss sie dringend eingerichtet werden. Es kann nicht sein, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in dieser Hinsicht schlechter gestellt werden als die anderen kirchlichen Mitarbeitenden. 

Weil die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht nur eine besonders qualifizierte Berufsgruppe darstellen, sondern durch die Ordination auch in besonderer Weise an die Kirche gebunden sind, wäre es völlig unverständlich, ihnen weniger Rechte als anderen Mitarbeitendengruppen sowohl bei der Regelung des Dienstrechts also auch in einzelnen Personalangelegenheiten zuzugestehen.
Wenn das Perspektivpapier der EKD den Beruf der Pfarrerinnen und Pfarrer als den „Schlüsselberuf der evangelischen Kirche“ sieht und den Pfarrerinnen und Pfarrern die Rolle der „leitenden geistlichen Mitarbeitenden“ (6. Leuchtfeuer) in der Kirche zuweist, dann müssen sie auch folgerichtig an der Leitungs-verantwortung beteiligt werden. Die angemessene Form dafür ist die kirchengesetzlich geregelte Pfarrervertretung. 

In Anlehnung an die Regelungen für den Bereich der Wirtschaft im Betriebsverfassungsgesetz und im Bereich des Staates in den Personal-vertretungsgesetzen wurden die kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetze geschaffen. 
Sie nehmen das Bild der „Dienstgemeinschaft“ auf, das die Arbeitsbeziehungen in der Kirche prägen soll. Die Präambel des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD drückt das kurz und prägnant aus: „Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammmenarbeit.“

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind von den Mitarbeitervertretungsgesetzen jedoch nicht direkt erfasst. Für diese Berufsgruppe mussten eigene Regelungen geschaffen werden. 
In den meisten Kirchen innerhalb der EKD arbeiten – zum Teil schon seit vielen Jahrzehnten – Pfarrervertretungen zum Wohl der Pfarrerinnen und Pfarrer und der gesamten Kirche. 

Eine Reihe von Landeskirchen hat, wie schon erwähnt, in den 70er Jahren Pfarrervertretungsgesetze neu geschaffen oder bestehende grundlegend überarbeitet. Grundlage für die neueren Pfarrervertretungsgesetze waren vielfach die „Grundsätze der Arnoldshainer Konferenz für die Bildung von Pfarrervertretungen“ vom 11.12.1973.7 Dort heißt es: „Im Hinblick auf die Entwicklung des kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts scheint es nötig, den Pfarrern eine geregelte Mitwirkung in den Fragen, die ihre rechtlichen und sozialen Belange betreffen, zu verschaffen.“  

Es ist uns im Verband völlig unverständlich und es ist für uns auch nicht akzeptabel, dass immer noch einige Kirchen – neben Berlin-Brandenburg- Schlesische Oberlausitz, Lippe und Pommern auch die Evangelischen Kirche im Rheinland, eine der großen Kirchen in der EKD – keine gesetzlich geregelte Pfarrervertretung eingerichtet haben. In diesen Kirchen nehmen wohl die Vorstände der Pfarrvereine mehr oder weniger geordnet diese Aufgabe wahr. Da aber in diesen Kirchen kein Rechtsanspruch auf eine Mitwirkung besteht, hängt die Beteiligung letztlich doch vom Wohlwollen der Kirchenleitungen ab.    

Eine Pfarrervertretung muss auch auf der Ebene der EKD gebildet werden!

Ich werfe einen Blick auf die Situation in der EKD. Noch vor einigen Jahren erschien der Wunsch nach einer geeinten EKD als kaum umsetzbar. Heute gehen wir mit raschen Schritten darauf zu. 
Seit Beginn dieses Jahres werden die Verwaltungsaufgaben der EKD, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) und der Union Evangelischer Kirchen (UEK) gemeinsam im Kirchenamt der EKD wahrgenommen. Zwei Vizepräsidenten sind in eigenen Amtsstellen für die besonderen Aufgaben von UEK und VELKD zuständig. 

Für 2010 ist ein einheitliches Pfarrergesetz der EKD geplant. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits. Als erster Schritt auf diesem Weg ist für 2009 ein gemeinsames Disziplinargesetz vorgesehen. 

Die Dienstrechtliche Kommission, die sich paritätisch aus Dienstrechts-referentinnen und -referenten der Gliedkirchen und des EKD-Kirchenamtes und aus Vertreterinnen und Vertretern des Verbandes zusammensetzt, hat auf dem Weg zu einem einheitlichen Pfarrergesetz wichtige Teilbereiche schon bearbeitet und Vorschläge zu einer Vereinheitlichung gemacht. Der Rat der EKD hat diese Ausarbeitungen dann als Empfehlung an die Gliedkirchen weitergegeben. Ich nenne die wichtigen Texte stichpunktartig:

1990 „Vereinheitlichung befristeter dienstrechtlicher Gestaltungsformen in den Gliedkirchen der EKD“, 1996 „Vereinheitlichung dienstrechtlicher Vorschriften in den Gliedkirchen der EKD“, 1998 „Ausarbeitung der Dienstrechtlichen Kommission des Rates der EKD zur Regelung der Vertretung der Pfarrerinnen und Pfarrer“, 2002 „Empfehlungen zu Fragen des Pfarrhauses“, 2003 „Dienstrechtliche Aspekte von Personalentwicklung und Personalentwicklungs-gesprächen“ und schließlich 2007 „Überlegungen zu leistungsbezogenen Besoldungselementen und zur besseren Wertschätzung und Rückmeldung, Zielorientierung und Leistungssteigerung im kirchlichen öffentlichen Dienst“. 

Auf diese zuletzt genannte Empfehlung des Rates möchte ich etwas näher eingehen. Sie liegt den Gliedkirchen bereits vor, wurde aber noch nicht veröffentlicht. Im Begleitschreiben bittet der Rat die Kirchenkonferenz, den Gliedkirchen zu empfehlen, diese Überlegungen bei Veränderungen im Besoldungsrecht und bei Maßnahmen zur besseren Wertschätzung und Rückmeldung, Zielorientierung und Leistungssteigerung im kirchlichen öffentlichen Bereich zu berücksichtigen. Außerdem bittet der Rat das Kirchenamt der EKD, ein Konzept für die Erhaltung gemeinsamer Grundstrukturen im Besoldungs- und Versorgungsrecht der Gliedkirchen zu erarbeiten. 

Der Rat hatte die Dienstrechtliche Kommission bereits 2005 beauftragt, auf Grund von Überlegungen zu einer Leistungsbesoldung für Beamtinnen und Beamte in Bund und Ländern über die Möglichkeiten der Anerkennung von Leistung im kirchlichen öffentlichen Dienst nachzudenken. 

Ich zitiere an dieser Stelle einige Abschnitte aus dem Fazit, das die Dienstrechtliche Kommission zieht:

„Die Dienstrechtliche Kommission spricht sich dafür aus, ein System funktions-äquivalenter, kirchengemäßer Maßnahmen zur besseren Wertschätzung und Rückmeldung zur Anwendung zu bringen, das Anerkennung, Förderung und Steuerung, also Organisations- und Personalentwicklung eng verzahnt und alle Arbeitsbereiche und Mitarbeitenden umfasst.

Ausrichtung und Qualität kirchlicher Leistungen wurden in der evangelischen Kirche schon immer überprüft und bei Stellenbesetzungen berücksichtigt. Die vorhandenen Instrumentarien der Visitation und Personalentwicklung gilt es so auszugestalten, dass sie nicht nur Kritik sondern auch Zielsteuerung und Bestätigung vermitteln und einen Personaleinsatz in Anerkennung vorhandener Fähigkeiten ermöglichen. Dies muss mit persönlicher Zuwendung, sorgfältig, konsequent und flächendeckend geschehen.

Die isolierte Anwendung leistungsbezogener Besoldungselemente würde hingegen relativ unverbunden neben bereits vorhandenen Instrumentarien der Führung und Leitung stehen.“

Der Verband hat sich von Beginn der Diskussion an dafür stark gemacht und hat dabei auch die Zustimmung der Dienstrechtsreferentinnen und –referenten gefunden, dass eine Leistungsbesoldung nicht zum Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer passt, sondern andere Elemente der Anerkennung und Wertschätzung gestärkt werden müssten. Wir sind dankbar, dass sich der Rat dieser Linie nun angeschlossen hat. 

Wenn nun durch die Schaffung eines einheitlichen Pfarrergesetzes weit reichende Kompetenzen von den Gliedkirchen auf die EKD übertragen werden, ist die Bildung einer Gesamtpfarrervertretung auf EKD-Ebene unabdingbar. Zurzeit wird von der EKD als Modell favorisiert, unseren Verband als den zuständigen und einzigen Berufsverband für Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKD bei der Vorbereitung des Disziplinargesetzes und des Pfarrergesetzes zu beteiligen. Dies wäre eine Regelung in Anlehnung an das Bundesbeamtengesetz und das Tarifvertragsrecht, in denen die Spitzenverbände und die zuständigen Gewerkschaften einbezogen werden. 

Eine Urwahl unter allen Pfarrerinnen und Pfarrern innerhalb der EKD durchzuführen, um eine eigene Pfarrervertretung zu bilden, würde sich aus organisatorischen Gründen kaum verwirken lassen: Wer sollte alle Daten erheben? Wer sollte die Wahl durchführen? Wie sollten Kandidatinnen und Kandidaten benannt und bekannt gemacht werden? Die EKD wäre dazu sicher weder bereit noch in der Lage. 

Der Verband verfügt über die nötige Organisationsstruktur, um die Kompetenz der einzelnen Pfarrervertretungen in den Gliedkirchen aufnehmen und damit alle Pfarrerinnen und Pfarrer vertreten zu können. In der Fuldaer Runde treffen sich, wie schon erwähnt, seit vielen Jahren die Vorsitzenden der Pfarrervertretungen, die Vereinsvorsitzenden und der Verbandsvorstand zu Sitzungen, in denen man sich über aktuelle Entwicklungen in den einzelnen Landeskirchen austauscht, gemeinsame Strategien entwickelt und Stellungnahmen verabschiedet. Ich erinnere dabei an unsere beiden letzten Stellungnahmen zu „Nichtgedeihlichkeit und Wartestand“ und zur „Ordination“, auf die ich in meinem letzten Bericht näher eingegangen bin. Der von uns eingesetzte Ausschuss „Ordination“ unter Leitung von Thomas Jakubowski hat die „Einführenden Bemerkungen“ erst kürzlich noch einmal überarbeitet und präzisiert. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass bei den Beratungen zum Thema „Ordination“ Bekenntnis-unterschiede durchaus deutlich geworden sind. Wir haben es aber dennoch geschafft, eine Kompromissformel zu finden, die alle mittragen konnten.8 

Wichtig muss es uns sein, dass wir auf EKD-Ebene eine schlagkräftige Pfarrervertretung bilden können. Dies ist nach unserer Überzeugung nur mit dem Verband möglich.

Um ein eigenes Pfarrervertretungsgesetz in der EKD zu erreichen, in dem die Rechte und Pflichten genau und verbindlich beschrieben sind, ist es aber nötig, dass alle Gliedkirchen zunächst einmal für ihren Bereich Pfarrervertretungen einrichten und sich von der Notwendigkeit dieser Vertretungen überzeugen lassen.  

Wir müssen an einer neuen Betriebskultur in unseren Kirchen arbeiten!

Unsere Kirchen werden den Weg in die Zukunft nur dann meistern können, wenn die Mitarbeitenden und die Kirchenleitungen gemeinsam Verantwortung für diesen Weg übernehmen. Wir brauchen dazu einen neuen Stil des Miteinanders der verschiedenen Mitarbeitendengruppen untereinander und von Kirchenleitung und Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschaft.
Herbert Lindner spricht in seinem Buch „Kirche am Ort“ vom „Leitbild der offenen Lerngemeinschaft“. Ich möchte dieses Bild, das er für die Gemeinde gebraucht, auf die Beziehung der Kirchenleitung zu den Pfarrerinnen und Pfarrern übertragen. Da geht es, so führt Lindner aus,  nicht um „Oben“ und „Unten“, sondern um gemeinsames Nachdenken, Beraten und Entwickeln. Wie Glieder eines Leibes wirken die Kirchenleitung und Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen und lernen voneinander. Denn „keiner Seite allein kann weder im Positiven noch im Negativen die Verantwortung für den gegenwärtigen Zustand und die Hauptlast für die zukünftigen Entwicklungen aufgelastet werden. Alle Kräfte müssen zusammenspielen.“9 Die Beteiligung an der Verantwortung für die Kirche motiviert Pfarrerinnen und Pfarrer, gibt ihnen das Gefühl, gebraucht und ernst genommen zu werden, entlastet auf der anderen Seite die Kirchenleitung und bereichert die gemeinsame Arbeit. Denn dies ist doch offensichtlich: Wenn mehr Menschen verantwortlich mitarbeiten und mitdenken, entwickelt sich ein größeres Potential an kreativen Kräften als bei wenigen. Partizipation schafft Zufriedenheit und setzt Phantasie und Ideenreichtum frei. Ich bin guter Hoffnung, dass wir auf diesem Weg den Herausforderungen heute und in Zukunft gerecht werden können. 

Unser Verband fordert deshalb alle Kirchenleitungen auf, Pfarrervertretungen einzurichten und dort, wo schon Vertretungen arbeiten, diese nicht als lästige Bittsteller, sondern als ernst zu nehmende und kompetente Gesprächspartner zu betrachten und zu behandeln. 

Der Leitsatz des Verbandes sollte auch hier gelten: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.“

Klaus Weber

Verbandsvorsitzender
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